Satzung der Gemeinde Halstenbek liber die 5. Anderung und Erweiterung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 1 "Seemoorweg"
fur das Gebiet nordlich des Eidelstedter Wegs, westlich des Seemoorwegs und sudlich der Gartnerstralde

Aufgrund des § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung (Schl.-H.) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom .................... folgende Satzung Uber die
Aufstellung der 5. Anderung des Vorhaben- und ErschlieRungsplans "Seemoorweg" fiir das Gebiet nordlich des Eidelstedter Wegs, westlich des Seemoorwegs und slidlich der Gartnerstralie, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschlieflungsplan (Teil C), erlassen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert
worden ist.
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Zeichenerklarung

|. Festsetzungen gem. § 9 BauGB und BauNVO

1.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuches, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung)

@ Sonstige Sondergebiete "Mobel"

hier: Teilgebiet SO - M/ 1
(§ 11 BauNVvO)

2. Mal der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
GRz 0,8 Grundflachenzahl
Traufhoéhe als Hochstmal} in Meter
TH 13,0 m (in Metern uber der Fahrbahnoberkante der Stral3e "Gewerbering" vor dem Baugrundsttick)
Gebaudehdhe als Hochstmalin Meter
OK 15,0 m (in Metern Uber der Fahrbahnoberkante der StralRe "Gewerbering" vor dem Baugrundsttick)
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
Abweichende Bauweise
d (= offene Bauweise ohne Beschrankung der Gebaudelange)
Baugrenze
4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
Stralenverkehrsflachen
Straflenbegrenzungslinie
5. Griunflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen fir MaRnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

6.
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Umgrenzung von Flachen flir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Knickneuanlage)
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7. Sonstige Planzeichen

NG (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Besondere Festsetzungen (gem. B.2.2 und B.2.5 Teil B - Text)

Grundstlckseigentimers des Flurstiicks 56/5, Flur 4, Gemarkung

Gemeinde Halstenbek (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Il. Darstellungen ohne Normcharakter

&

Gebaudebestand

Flurstlicksgrenze

Flursticksnummer

Baumbestand

Tell B - Text -

A. Vorhaben

Es sind gem. § 12 Abs. 3 a BauGB nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich
der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet. Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan
(Lageplan, Grundrisse, Schnitt) ist bindender Bestandteil dieses vorhabenbezogenen
Baubauungsplans.

Errichtet werden im Rahmen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen insbesondere
zur Art und zum MalR der baulichen Nutzung:

Ein Kichenstudio mit max. 5.900 gm? Verkaufsflache sowie die erforderlichen Service- und
Verwaltungseinrichtungen, ein fur Kunden nicht zuganglicher Schulungsbereich fir die Aus- und
Weiterbildung von Beschéftigten; sowie Nutzflachen zur Lagerung von Mdbeln, Verwaltung,
Buros, Technik etc.

Von der zulassigen Verkaufsflache durfen max. 100 m? zum Verkauf von Randsortimenten und
Aktionsware genutzt werden; zum Randsortiment zahlt, was nicht zum Hauptsortiment
.Klichenmdbel und -ausstattung” gehort.

KlchengroRgerate dirfen nur als Einbaugerate bzw. als Zubehér oder Bestandteil von Kiichen
verkauft werden. Nicht zulassig ist der Verkauf von Unterhaltungselektronik.

Der Nachbetrieb und die Nachtanlieferung sind in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
ausgeschlossen.

B. Festsetzungen zur Griinordnung

1. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.1 [neu]

Innerhalb der Flache flir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft ist auf mind. 62 m Lange ein Knickwall gemall Nebenzeichnung 1 -
Regelquerschnitt aufzusetzen, mit Geholzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten nach
folgenden Malgaben:

- Der Knickwall ist jeweils 1,2 m hoch mit einer WallfuBBbreite von 3,0 m und einer
Wallkronenbreite von 1,0 m herzustellen. Die Wallkrone ist ca. 0,15 m tief auszumulden.

- Vor dem Aufsetzen des Walls ist der Oberboden (Mutterboden) zur Seite zu legen und
anschlieRend zum Andecken des Wallkerns zu verwenden.

- Der Wallkern wird aus Unterboden aufgesetzt. Somit besteht der Wall aus 2 Bodenarten.
Zur Erstellung der Wallkerne ist ausschliel3lich mineralischer Unterboden zu verwenden.
Das Material darf den Zuordnungswert Z1.2 nicht tiberschreiten. Fiir die Uberdeckung der
Knickwallkerne (max. 30 cm Auftragungsstarke) ist humoser Oberboden zu verwenden.
Dieser muss die Vorsorgewerte gemal BBodSchV einhalten.

- Der Knickwall ist nach dessen Aufschittung und Profilierung mit einer ca. 0,1 m tiefen
Mulde auf der Wallkrone bis zur Bepflanzung mit Gehoélzen mit einer
~Grundungerpflanzenart” wie Senf, Roggen oder Phacelia einzuséden, um das
Aufwachsen der Knickgeholze zu erleichtern. Die Verwendung / Aussaat der
Vielblattrigen Lupine ist unzulassig.

- 2-reihige Bepflanzung nur unter Verwendung von mindestens 2 x verpflanzten 4 bis
5-triebigen und 0,6 - 1,0 m hohen Strduchern und / oder Heister bis ca. Héhe 1,2 m,
wobei die Pflanzung in der Mulde auf der Wallkrone versetzt ,auf Licke® mit einem
Abstand von héchstens 1 m zwischen den Pflanzen in den Reihen zu erfolgen hat.

Es sind Pflanzen aus der folgenden Geholzliste zu wahlen:

Feldahorn (Acer campestre), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Sandbirke (Betula pendula),
Hainbuche (Carpinus betulus), Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss (Corylus
avellana), Eingriffliger Weilkdorn (Crataegus monogyna), Zweigriffliger Weilddorn
(Crataegus oxyacantha bzw. C. laevigata), Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus),
Rotbuche (Fagus sylvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Gemeine Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum), Holzapfel (Malus sylvestris), Vogelkirsche (Prunus avium),
Traubenkirsche (Prunus padus), Schlehe (Prunus spinosa), Holzbirne (Pyrus communis),
Stieleiche (Quercus robur) - als Strauch / Heister und als Uberhélterbaum, Faulbaum
(Rhamnus frangula), Hundsrose (Rosa canina), Salweide (Salix caprea), Vogelbeere
(Sorbus aucuparia), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Stieleichen (Quercus
robur)

- Das Pflanzgut hat den Qualitdtsmerkmalen des Bundes Deutscher Baumschulen zu
entsprechen.

- Die Geholzpflanzung ist mit einer mind. 10 cm starken Strohlage zu mulchen, um das
Aufwachsen der Gehdlze zu erleichtern.

- Auf neu herzustellenden Knickstrecken sind 6 Stieleichen (Quercus robur) der Qualitat
Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, Stammumfang mind. 12 cm, in Abstanden von je
10 m zueinander zu pflanzen und dauerhaft als Uberhélter zu pflegen und zu erhalten.
Geeignete Stitzbocke sind herzustellen. Abgange sind nachzupflanzen.

- Die neu angelegten Knickabschnitte sind zur Vermeidung von Wildverbissschaden
wahrend des Geholzanwuchszeitraums in geeigneter Weise einzuzaunen. Der Zaun ist
spatestens 10 Jahre nach der Pflanzung zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

- Die Pflanzungen sind spatestens wahrend der nachsten auf die Bauphase folgenden
Pflanzperiode innerhalb der Zeitspanne vom 01.10. bis zum 15.04. des Folgejahres fertig
zu stellen.

(A) = Anlage von PV-Anlagen, (B) = Anlage von extensiver Dachbegrinung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flachen, zugunsten des

Halstenbek und mit einem Gehrecht zu belastende Flachen, zugunsten der

St Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze (St) und Nebengebaude/-Anlagen (NG)
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Nebenzeichnung 1 - Regelquerschnitt Knick

1.2 [neu]

Die Bereiche innerhalb der MaRnahmenflache, neben dem Knickwall (vgl. textlicher Festsetzung
B 1.1) sowie neben den herzustellenden Hecken und Baumpflanzungen (vgl. textliche
Festsetzung B 2.2) sind wiesenartig gem. den nachfolgenden Mafgaben zu pflegen:

- Mahd 1 x im Jahr nach dem 01. Juli zur Verhinderung eines Gehdlzaufwuchses; eine 2.
Mahd pro Jahr ist zulassig frihestens 6 Wochen nach der 1. Mahd

- Kein Ausbringen von Einsaaten, keine Planzungen, kein Ausbringen von Dungemitteln
und oder / und Pflanzenschutzmitteln jedweder Art

- In der MalRnahmenflache dirfen Mulden zur Sammlung, Versickerung und Verdunstung
von Oberflachenwasser angelegt werden, sofern diese Mulden nicht gegeniiber dem
Untergrund abgedichtet werden, sie keine Versiegelungsflachen aufweisen sowie, wie
oben genannt, wiesenartig entwickelt und gepflegt werden.

2. Anpflanzung von Baumen und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

21  [alf]

Pkw-Stellplatze auf den Baugrundstiicken sind spatestens 1 Jahr nach Herstellung der
Stellplatzflache mit einem heimischen, standortgerechten und groRRkronigen Laubbaum je
angefangene 4 Stellplatze zu begrunen. Je Baugrundstick sind mindestens 50 % der zu
pflanzenden Baume zwischen den Stellplatzen anzuordnen. Der Stammumfang der Baume
muss mindestens 18 cm betragen. Die Baume sind auf Dauer zu erhalten und mit geeigneten
MaRnahmen gegen ein Uberfahren zu schiitzen. Bei Abgang der Gehélze ist gleichwertiger
Ersatz zu schaffen.

Pro Baum ist eine offene Vegetationsflache von mindestens 12 m? freizuhalten; diese ist mit
regionalen, standortgerechten Pflanzen zu begriinen.

Artenvorschlage:
Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata)

2.2 [neu]

Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Straduchern und sonstigen Bepflanzungen
sind 7 heimische, standortgerechte und grof3kronige Hochstammlaubbdume der
Baumschulqualitat Stammumfang mind. 18 cm, mind. 4 x verpflanzt zu pflanzen und dauerhaft
zu erhalten. Die Abstédnde zwischen den Baumen betragen jeweils 7 m bis 10 m.

Artenvorschlage:
Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata).

Im Zuge der nachfolgenden Ausfiihrungsplanung ist einheitlich eine Baumart zu wahlen.

Die Pflanzung der Baumreihe erfolgt innerhalb einer Schnitthecke aus einer oder mehreren
heimischen und standortgerechten Laubgehélzarten, die in der Dichte mind. 4 Gehdlze je Ifd.
Meter Heckenstrecke mit mindestens 2 x verpflanzter Ware (Strducher und Heister) zu pflanzen
sind.

Geeignete Heckengehdlze: Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus).

Die Anpflanzflache ist spatestens 1 Jahr nach Herstellung der angrenzenden Baumalinahme
anzulegen.

23 alf]

An den in Teil A - Planzeichnung - festgesetzten Standorten ist im Abstand von 2 m - Achsmaf}
- ein Band aus 3 Stlick vertikalen Rankhilfen vom Bodenniveau bis zur Traufe zu spannen. Jede
Rankhilfe ist mit je 1 Stlick Rankpflanze, Wuchshéhe mind. 10 m, zu bepflanzen und dauerhaft
zu erhalten. Insgesamt sind mindestens 2/3 der Fassade zu begrinen.

Artenvorschlage:

Wilder Wein (Parthenocissus in Sorten), Hopfen (Humulus lupulus), Geissblatt (Lonicera
caprifolium), Blauregen (Wisteria spec.), Waldrebe (Clematis vitalba), Schlingknéterich
(Polygonum aubertii)

24 [alf]

Im Sondergebiet Mébel SO-M/1 sind die in der Planzeichnung mit (B) gekennzeichneten
Dachflachen dauerhaft extensiv zu begriinen. Eine Kombination der Griinfacher mit Anlagen zur
Nutzung der Sonnenenergie (z. B. Photovoltaik) ist zulassig.

2.5. [neu]
Im Sondergebiet Mdbel SO-M/1 sind die in der Planzeichnung mit (A) gekennzeichneten
Dachflachen dauerhaft extensiv mit einer Substratstarke von mindestens 15 cm zu begrinen.

2.6 [alt]
Eine Kombination der Grinfacher mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (z. B.
Photovoltaik) ist zulassig.

3. Boden- und Grundwasserschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1. [alf]

Nicht Uberdachte Pkw-Stellplatze auf den Baugrundstiicken sind nur aus wasserdurchlassigen
Materialien herzustellen. Zulassig sind unter anderem Grand, Schotterrasen, grol3fugiges
Pflaster mit Drainfuge und Rasenansaat sowie Gittersteine.

3.2 [alf]

Die Befestigung von Feuerwehrumfahrten ist aus ungebundenem Tragschichtmaterial mit
Grasansaat (Schotterrasen) herzustellen. Ebenfalls zuldassig sind andere wasserdurchlassige
Materialien; Text B 3.1 gilt dann entsprechend.

4. MaBRnahmen zum Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 [neu]

Alle Fallungen von Baumen und sonstige Arbeiten an Geholzen sind in einem Zeitraum
durchzufiihren, in dem sich nachweislich keine Vogel und keine Fledermause in den Gehdlzen
aufhalten (Winterruhe). Dieser Zeitraum erstreckt sich im Allgemeinen vom 01.10. bis zum
letzten Tag des Februars des Folgejahres.

Baumhohlen sind durch qualifizierte Personen auf Besatz durch Vogel- oder Fledermausarten
zu prifen und durfen nur bei nachweislicher Unbedenklichkeit und nach Freigabe durch die
Untere Naturschutzbehérde entfernt werden.

4.2 [neu]

Eine Baufeldraumung abseits bereits bebauter Flachen ist nur aulierhalb des
Vogelbrutzeitraumes (als Brutzeitraum gilt die Zeit zwischen dem 1. Marz und dem 30.
September) zuldssig oder zu anderen Zeiten nur nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und
wenn durch Mallinahmen Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden kénnen.

4.3 [neu]

Fur AuBenleuchten sind ausschlieBlich insektenschonende, vollstandig eingekofferte
LED-Leuchten mit warmweillem Licht (<3.000 Kelvin) und einer maximalen
Oberflachentemperatur von 60 °C zu verwenden. Der Lichtstrom ist nach unten auf die
Betriebsflachen, Zufahrts- und Gehwege auszurichten, die Beleuchtung der angrenzenden
Grunflachen ist zu vermeiden.

Beleuchtete Werbeanlagen sind innerhalb des Nachtzeitraums (22:00 - 06:00 Uhr) unzulassig.

C. Festsetzungen nach § 86 Abs. 1 LBO Schl.-H.

1. Werbeanlagen

1.1 [alf]

Werbeanlagen dirfen nur flach auf der Aufenwand der Gebaude angebracht werden.
Freistehende Werbeanlagen in Form von Fahnen oder Turmen sind nur zuldssig, soweit
ausschlieBlich auf die eigene Leistung hingewiesen wird.

1.2  [neu]
Anlagen mit schnell wechselndem und / oder bewegtem Licht sind unzulassig.

1.3 [alf]
Die Oberkante von Werbeanlagen, die mit den Gebduden fest verbunden sind, darf die jeweils
dazugehdrige Traufhéhe um maximal 1,50 m Gberschreiten.

14 [alf]

Die Oberkante von freistehenden Werbeanlagen auf den Baugrundstiicken darf eine Héhe von
15,0 m (gemessen ab Fahrbahnoberkante der Planstrale vor dem Baugrundstick) nicht
Uberschreiten.

2. Einfriedungen [alt]

Als Einfriedung sind nur Laubgehélzhecken zuldssig, die dauerhaft zu erhalten sind.
Grundstulickseitig sind dahinter Draht- oder Metallgitterzaune zulassig. Die Heckenhdhe hat
mindestens der Zaunhdéhe zu entsprechen. Alternativ sind berankte Draht- oder
Metallgitterzaune mit mindestens 3 Kletterpflanzen / m zulassig.

Artenvorschlage Heckengeholze:
Hainbuche (Carpinus betulus), Weiltdorn (Crataegus monogyna), Feldahorn (Acer campestre)

Artenvorschlage Rankpflanzen:
Wilder Wein (Parthenocissus in Sorten), Hopfen (Humulus lupulus), GeiRblatt (Lonicera
caprifolium), Waldrebe (Clematis vitalba)

3. AuBenhaut
3.1 [alt]

Die AuRenhaut der Hauptgebaude ist in grauweily (RAL 9002) oder weiRaluminium (RAL 9006)
auszufuhren. [Neu]: Glasfassaden sind zulassig.

3.2 [neu]
Glasfassadenbereiche ab 5 m? Flache sind zu gliedern oder durch den Einsatz von
Vogelschutzglas, Markierungen oder Ahnlichem abzusichern.

D. Sonstige Festsetzungen

1. Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO) [alt]
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von Einfriedungen und

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundsticksflachen und innerhalb der daflir bzw. fUr Stellplatze festgesetzten Flachen zulassig.

2. Garagen und Stellplédtze (§ 12 Abs. 6 BauNVO) [alt]

Garagen und Stellplatze sind nur innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen und innerhalb
der dafur festgesetzten Flachen zulassig.

3. Tiefe der Abstandsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) [alt]

Abweichend von § 6 Abs. 5 LBO Schleswig-Holstein betragt im Sondergebiet die Tiefe der
Abstandsflache 0,2 h, mindestens 3 m.

4. Max. Gebaudehodhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) [alt]

Auf Dachern montierte Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (Photovoltaik) werden auf die
zulassige maximale Gebdudehdhe nicht angerechnet.

E. Kennzeichnungen, Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes Rellingen. Die
Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung sowie die Vorgaben der Unteren
Wasserbehorde sind zu beachten. Fur weitere Hinweise wird auf die Begriindung verwiesen.

Ausgleichserfordernis

Zur Abgeltung des ermittelten Kompensationserfordernisses aufgrund von flachenhaften
Eingriffen in Natur und Landschaft werden 806 m? vom im Eigentum der Gemeinde Halstenbek
befindlichen Flurstiick 46 der Flur 5 in der Gemarkung Halstenbek zugeordnet und durch die
Gemeinde Halstenbek bereitgestellt. Dafur werden auf dem Flurstick die in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehérde entwickelten MalRnahmen durch die Gemeinde Halstenbek
umgesetzt.

Baumschutzsatzung
Es qilt die Satzung der Gemeinde Halstenbek zum Schutz des Baumbestandes
(Baumschutzsatzung) in der geltenden Fassung.

Baumschutz

Die ZTV-Baumpflege (2017) - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Baumpflege, die R-SBB (2023)- Richtlinien zum Schutz von Badumen und Vegetationsbestéanden
bei Baumalnahmen, DIN 18920 (2014) - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumalnahmen, sowie die DWA-M 162 (2013) - Baume, unterirdische
Leitungen und Kanéle - sind zu beachten.

Bei Beschadigungen sind die Schadenverursacher verpflichtet, die Schaden kurzfristig
(innerhalb max. 1 Jahr) und fachgerecht zu beheben und bei Verlust der Gehdlze gleichwertigen
Ersatz zu leisten.

Stellplatzsatzung

Es qilt die Satzung der Gemeinde Halstenbek Uber die Herstellung notwendiger Stellplatze oder
Garagen fiur Gebaude mit Wohnungen sowie die Ablésung der Herstellungspflicht und die Héhe
der Abldsungsbetrage (Stellplatzsatzung) in der jeweils gultigen Fassung.

Kampfmittelbelastung

Gemal Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren fir die offentliche Sicherheit durch
Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) sind die Eigentiimer:Innen oder die Nutzungsberechtigten
verpflichtet, vor der Errichtung von baulichen Anlagen und vor Beginn von Teilbauarbeiten bei
der Landesplanungsbehdérde eine kostenpflichtige Auskunft Uber mdgliche
Kampfmittelbelastungen einzuholen.

Zugrunde liegende Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlass und
DIN-Vorschriften) kénnen bei der Gemeinde Halstenbek, Fachdienst Bauverwaltung & Ordnung,
Gustavstralle 6, 25469 Halstenbek, eingesehen werden.

Teil C - Vorhaben- und Erschlieldungsplan -

Lageplan, Mal3stab 1:500
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Verfahrensvermerke

1.
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 28.03.2022.
Die ortsibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang an den

Bekanntmachungstafelnam ................... erfolgt.

2.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB wurde am
.................... durchgefihrt.

3

Die Behérden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange, die von der Planung berthrt sein
kénnen, wurden gemal § 4 Abs. 1 BauGB am 31.07.2023 unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

4.

Die Gemeindevertretung hat am .................... den Entwurf der 5. Anderung des Vorhaben- und
ErschlieBungsplans mit Begriindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.

Der Entwurf der 5. Anderung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 1, die Begriindung
sowie die nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen wurden gemaf § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB fir die Dauer
der Veroffentlichungsfrist vom ..................... biszum ..................... im Internet verdffentlicht. Sie
konnten unter folgender Internetadresse eingesehen werden: https:/www.halstenbek.de. Die
Verdffentlichung wurde mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Stellungnahmen wahrend der
Vero6ffentlichungsfrist von jedermann schriftlich, per E-Mail oder zur Niederschrift abgegeben
werden koénnen. Die Bekanntmachung erfolgte am ..................... durch Aushang an den
Bekanntmachungstafeln sowie im Internet. Der Inhalt der Bekanntmachung sowie die geman
§ 3 Absatz 2 BauGB zu verdéffentlichenden Unterlagen wurden zusatzlich zur Beteiligung der
Offentlichkeit im Rathaus wéahrend der Offnungszeiten fiir den Publikumsverkehr zur Einsicht
ausgelegt.

6.

Die Behérden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange, die von der Planung berthrt sein
kénnen, wurden gemal § 4 Abs. 2 BauGB am ..................... zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Halstenbek, den .........cccooooveiiiineninnnnn.

Der Burgermeister

7.
Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange am .................. gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Halstenbek, den .......cccooevveviiiiiiiiinnnn,

Der Birgermeister

8.

Die Gemeindevertretung hat die 5. Anderung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 1,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A),dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan (Teil C) am .................. als Satzung beschlossen und die Begriindung durch
Beschluss gebilligt.

Halstenbek, den .........ccoovvvveeiiineninnnnn.

Der Burgermeister

10.

Die 5. Anderung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 1, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und ErschlieRungsplan (Teil C)
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Halstenbek, den .......cccooovvveviiiiiiiiinenn,

Der Birgermeister

11.

Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstlicksgrenzen
und -bezeichnungen sowie Gebaude in den Planunterlagen enthalten und mafstabsgerecht
dargestellt sind.

Pinneberg, .....ccocceeeeieiiiiinnin,

Offentl. best. Vermessungsingenieur

12.

Der Beschluss der 5. Anderung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 1 durch die
Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan
mit Begrindung und zusammenfassender Erklarung auf Dauer wahrend der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden

kann und die Uber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .........c..cccooevvivineeeen. ortsublich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit, einer Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung einschlieBlich der sich
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Madoglichkeit,
Entschadigungsanspriche geltend zu machen und das Erléschen dieser Anspriche (§ 44
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO (Gemeindeordnung)
wurde ebenfalls hingewiesen. Nach § 215 Abs. 1 S. 1 BauGB werden unbeachtlich:

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berucksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegentber
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
Uber die fristgemalie Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriche fir Eingriffe durch
diesen Bebauungsplan in eine bisher zuldssige Nutzung und Uber das Erldschen von
Entschadigungsansprichen wird hingewiesen. Ist die Bebauungsplansatzung unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften Gber die Ausfertigung und Bekanntmachung oder von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen, so ist gemafk §
4 Abs. 3 S. 1 GO die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung der Satzung gegenuiber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten
Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Die Satzung ist mithinam .......................... in Kraft getreten.

Halstenbek, den .........cccooovveeiiineninnnnn.

Der Burgermeister

el RO P

Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

U

| N |
WENES

L
ey, Y

g N // ..
E- 0 ’:.; i“. /@
N A C \ % 9 ‘.’\‘
A HalGigiok 2, Heidkamp o [N 7 .\\0
" oI 2 '.’// N a“"«*‘ Vg

YL * Relliigén, Hall s
- - i

A% 3

PR

G
R

SIS
%

/I-'b ke ‘ y ¥
dalstenbek™y Y

N SLonn ok &)
74203 quey:de;: t
\, &8 o~
\ 2 .".' N
v
N4

SNA & .v§ 9 "’:".
DNGN/ ARSI
\ \ 2 0...
Heide-Nofdy‘emm s \\ )
N el A NN/ .
Basis-DE/LVErmGes/Sht: Bikes~ x\o krpunderifiaRstab 1 : 25.000
= d '.'.’ ; ; N \S

o &5
[y
ey

Gemeinde
Halstenbek

5. Anderung des Vorhaben- und
Erschlielungsplans
- Seemoorweg -

verfahrensstand ~ Veroffentlichu ng Auftraggeber

Phase 2 Kiichen Aktuell GmbH
Mafstab 1 . 1000

Senefelderstralie 2 b
stand 13.11.2025 38124 BraunSChweig
bearbeitet: gezeichnet: gepruft:
Nov. 2025 An. Sep. 2025 An. Nov. 2025 Da.

dn . stadtplanung

beraten . planen . entwickeln . gestalten

HAL20004

0,891x 1,505 = 1,341 qm

Projekt Nr.

Kellerstr. 49 . 25462 . Rellingen Blattgréfie

buero@dn-stadtplanung.de . Tel. (04101) 852 15 72



AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
Nr.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Zeichen

AutoCAD SHX Text
Art der Änderung

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O


